
Glaubens bei der Beklagten aus, da die Vorschrift des 
Artikels 3 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches auch 
auf das Dekret über geplündertes Eigentum Anwen
dung zu finden habe. Dem stehe auch nicht entgegen, 
daß die Schweizer Gesetzgebung über geplündertes 
Eigentum, die Beutegut, welches in einer gegen das 
Völkerrecht verstoßenden Weise gemacht worden sei, 
gestohlenem Eigentum gleichsetze, während des 
Krieges noch nicht existiert habe. Auch ohne ein 
solches Gesetz, so führt das Gericht aus, hätte der 
Käufer beweglicher Güter genau prüfen müssen, ob

der betreffende Gegenstand nicht aus einer Plünde
rung stamme. Das sei ein moralisches Gebot schon im 
Hinblick auf die wiederholten Warnungen der Alliier
ten gewesen, daß sie alles durch die Deutschen ge
plünderte Eigentum zurückverlangen würden. Die Be
klagte wäre zu einer solchen genauen Prüfung be
sonders angesichts der Tatsache verpflichtet gewesen, 
daß die Deutschen bei ihrer schwierigen inneren 
Situation eine Maschine nach dem Ausland liefern 
wollten und konnten, die für sie selbst von großem 
Werte und nicht leicht zu ersetzen war.

Ein bedeutsames Werk*)
Von Prof. Dr. Peter S t e i n i g e r ,  Berlin

Vor mehr als 20 Jahren erschien zum ersten Male 
Eugen Schiffers Buch „Die deutsche Justiz“. Der Ein
druck, den die umfassende veränderte Neuauflage 
dieses Werkes hinterläßt, ist der eines Panoramas, 
des Panoramas eines weitgespannten, höchstdifferen
zierten Erfahrungskreises. In diesem von Sentenzen, 
Beispielen, Gleichnissen, Anekdoten aus den verschie
densten Zeitaltern, Sprach- und Geisteswelten spru
delnden Buch steht neben der politischen Analyse 
das philosophische Credo, neben der bürotechnischen 
Empfehlung ein weitverzweigtes Reformprogramm. Dies 
ist nicht die wohlabgewogene Arbeit eines erfahrenen 
Fachmannes, sondern ein Katarakt von Einfällen, An
regungen, Zweifeln, die aber fast durchweg nicht als 
vulkanische Ausbrüche, sondern als gelenkte Strahlen 
zutage treten. Wäre nicht der Erfahrungsreichtum, 
wären nicht die unvermeidlichen Hinweise auf die 
eigene aktive Teilnahme an Reformversuchen des 
Justizwesens seit über 40 Jahren, nichts ließe auf das 
hohe Alter des Autors schließen. Seine Bereitschaft, 
völlig neue Wege mitzugehen, ja, da und dort voran
zuschreiten, läßt erkennen, daß er nicht nur der Re
präsentant, sondern auf verschiedenen Gebieten auch 
ein Initiator der neuen, real demokratischen Justiz 
gewesen und geblieben ist. Dabei verleugnet er seinen 
besonderen Standpunkt keineswegs. Die Position des 
ehrlich liberalen Bürgers, der seine Heimat außerhalb 
der Arbeiterklasse hat, sich ihr aber verbunden weiß 
und sich darin auch nicht durch seine eindeutig meta
physisch-religiösen Grundvorstellungen behindert sieht.

Freilich schließt diese Ausgangsauffassung die 
systematische soziologische Analyse aus, die lediglich 
der wissenschaftliche Sozialismus ermöglicht und ver
langt. Viele Erkenntnisse, zu denen Schiffer mit Hilfe 
seiner geschulten praktischen Vernunft gelangt, blei
ben durch die Unzugänglichkeit dieses Schlüssels für 
ihn isoliert, unprinzipiell, zusammenhanglos.

Drei Wellenschläge der Vertrauenskrise der deut
schen Justiz werden von ihm festgestellt: die in der 
Weimarer Republik, die in der nationalsozialistischen 
Zeit und eine gegenwärtige.

Bei Erörterung der Weimarer Krisenperiode rührt 
Schiffer instinktsicher an das in ihr wirkende Kern
problem, das Phänomen einer reaktionären Klassen
justiz; aber er stimmt gegenüber einer damaligen 
Äußerung Thomas Manns, die Justiz sei ein „poli
tisches Racheinstrument“, erleichtert dem rechts
sozialdemokratischen Justizminister Landsberg zu, der 
die Unabhängigkeit der Richter für eines der größten 
Güter unseres Volkes und daher für unantastbar er
klärte: Unabhängigkeit nicht nur so verstanden, wie 
sie jeder Demokrat bejaht, als Unabhängigkeit bei der 
Entscheidung, sondern weitergehend im traditionell- 
bürokratischen Sinn als Unabhängigkeit auch in der 
Lebensstellung, als lebenslange Unabsetzbarkeit und 
Unversetzbarkeit. Trotz vieler krasser Fehlurteile 
aus der Zeit fehlender Parlamentsaufsicht, die offen 
zitiert werden, wie etwa des Ossietzky-Urteils im 
Weltbühnen-Prozeß, wendet sich Schiffer gegen eine 
Parlamentsjustiz, die nicht weniger schlimm sei als 
eine Kabinettsjustiz. So wird in abstrakter Weise 
die Selbstherrlichkeit der Richterschaft als solche ver- * 308
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teidigt, das notwendige Korrelat der Unabhängigkeit 
ihrer Funktion im Speziellen, nämlich die Abhängig
keit jedes ihrer Funktionäre im Generellen vom Willen 
des Volkes und der Volksvertretung, vollständig 
ignoriert.

Auch bei Behandlung der Justiz zwischen 1933 und 
1945 folgt der meisterhaften Darstellung des Tat
bestands eine Untersuchung, die nicht bis an die 
Wurzeln des Übels herankommt. Wie könnte sonst 
ein Mann, der Kants Positivismus, seine Formel: 
„Jedem Juristen soll jede jetzt vorhandene Verfassung, 
und wenn diese höheren Orts abgeändert wird, die 
nun folgende immer die beste sein“ mit Recht mit 
verantwortlich macht für den unterscheidungslosen 
Gesetzesgehorsam der „unpolitischen“ deutschen 
Richter nach 1933, deren Einsatzbereitschaft für Hitler 
„unerwartet, unfaßbar“ nennen? Wer die Abhängig
keit der Rechtsgestaltung und Rechtfindung von der 
sozialökonomischen Basis kennt, wer weiß, daß das 
bürgerliche Recht das Recht der bürgerlichen Klasse 
mit der Hauptfunktion eines Herrschaftsmittels über 
die von ihr ausgebeuteten Klassen und Schichten ist, 
wird die Prädisposition der wilhelminisch-weimarischen 
R'chterschaft zum Einschwenken auf die faschistische 
Linie durchaus verstehen. Hieran ändert das oft 
fehlende Bewußtsein der bürgerlichen Justizfunk
tionäre von der Klassenbedingtheit allen Rechts und 
Gerichts ebensowenig, wie das Vorhandensein dieses 
oder jenes Richters, der aus Einsicht oder Instinkt 
solchem Zwang innerhalb des vorhandenen Justiz
apparates zu entkommen versuchte.

Eine dritte Welle der Justizkrise stellt Schiffer 
nach dem Zusammenbruch der Hitler-Himmler-Herr- 
schaft fest. Soweit sich erkennen läßt, sieht er ihr 
Objekt in jenen Entscheidungen, „die dem Geiste 
unserer Tage nicht entsprechen". Denkt man an die 
Tillessen-Entscheidung, an das Fahnenflucht-Urteil 
und ähnliche positivistisch getarnte Rechtsbrüche im 
Westen Deutschlands nach 1945, so kann man Schiffers 
Urteil nicht widersprechen.

Aber es handelt sich m. E. nicht um drei akute 
Vertrauenskrisen, sondern um eine permanente An
lagekrise. Recht wird gesprochen im Namen des realen 
Souveräns, gleichviel wer in der Verkündungsformel 
als solcher genannt wird. Ist dieser reale Souverän 
das auf Volksausbeutung und Volksunterdrückung ge
richtete Monopolkapital im Bunde mit dem Groß
grundbesitz, unterstützt von der hohen Militär- und 
Amtsbürokratie, so muß die Justiz als Ganzes jeder 
Wendung folgen, die die Ausbeutungs-, Unter- 
drückungs-, Kriegs- und Privilegienpolitik dieser 
Kreise in Form von Verfassungs- und Gesetzesände
rungen sowie gewohnheitsrechtUchen Bildungen nimmt. 
Ist jener reale Souverän das werktätige Volk am 
Schraubstock, Pflug und Schreibtisch, so wird die 
Justiz als Ganzes den Entwicklungen folgen müssen, 
zu denen sich die auf Sicherung der nationalen Un
abhängigkeit, Hebung des nationalen Wohlstandes, Er
zwingung des internationalen Friedens gerichtete Po
litik des Blocks der Werktätigen in Form demokra
tischer Verfassungs- und Gesetzesänderungen sowie 
gewohnheitsrechtlicher Bildungen entfaltet. Es han
delt sich also nicht um drei akute Justizkrisen, son
dern um eine permanente, dauernd sich verschärfende
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